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Stimmt das ? 

Nein. Schuld sind häufig wir!
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Die Bauproduktenverordnung (BauPVO) legt Bedingungen fest für:

- Für das Inverkehrbringen von Bauprodukten
- Die Bereitstellung auf dem Markt
- Leistungsbeschreibung 
- Verwendung des CE-Zeichens

Nicht geregelt ist die Verwendung der Bauprodukte. 
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CE Kennzeichnung – was bedeutet das eigentlich?

- Certified Error

- Confusion Everywhere

- Chinese Export

- …

- Communauté Européennes
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- Die CE-Kennzeichnung sagt, dass das Produkt mit den 
entsprechenden Richtlinien übereinstimmt.

- Dass die Leistung richtig erklärt ist
- Dass die die Qualitätssicherungsverfahren vollzogen sind
- Dass der Hersteller die Verantwortung für das Produkt 

übernimmt

Das CE-Kennzeichen ist der „Reisepass“ des Produktes für den 
freien Warenverkehr

Das CE-Kennzeichen ist keine Garantie für die Brauchbarkeit
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Pflichten der Hersteller
- Erstellen eine Leistungserklärung
- Bringen die CE-Kennzeichnung an
- Erstellen als Grundlage für die Leistungserklärung eine technische 

Dokumentation mit besonderem Bezug zum vorgeschriebenen 
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

- Stellen sicher, dass die vorgeschriebene Kennzeichnung vollständig 
und korrekt ist

- Bewahren die technischen Unterlagen und die Leistungserklärung 
zehn Jahre auf ab Inverkehrbringen des Bauprodukts auf
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Betrifft mich die EN 1090 für meine Produkte?
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…
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Produkte, die durch andere europäisch harmonisierte 

Normen erfasst sind, fallen nicht unter die EN 1090!
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In welchen Ausführungsklassen bin ich tätig?
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Kontrolle nach dem Schweißen, 

Übersicht über die ergänzenden ZfP-Verfahren

Oberflächenverfahren

- Eindringprüfung (PT)

- Magnetpulverprüfung (MT)

Volumenverfahren

- Ultraschallprüfung (UT)

- Röntgenprüfung (RT)


